
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/9/10 Ro 2019/15/0181
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.2020

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §207

EStG 1988 §4 Abs2 Z2

Rechtssatz

Unrichtige Bilanzansätze sind auch dann zu berichtigen, wenn die Berichtigung wegen eingetretener

Bemessungsverjährung keine Änderung der Abgabenvorschreibung zur Folge hat (vgl. VwGH 27.6.2019, Ra

2018/15/0040).
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